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Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplanes nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
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* Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt oder geändert werden und  
  bei Bebauungsplänen die im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB geändert werden, wird: 

• von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a,  
• von der Angabe nach § 3 Abs. 2, welche Arten von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, sowie  
• von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 abgesehen.  
• § 4c (Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden. 
• Bei der Beteiligung ist darauf hinzuweisen, dass von der Umweltprüfung abgesehen wird. 

 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) 
ortsübliche Bekanntmachung (§ 2 Abs. 1 BauGB) 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  
(§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange  

(§ 4 Abs. 1 BauGB) 
Aufforderung zur Äußerung zum Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung* 

Entwicklung von Plankonzepten / 
Städtebaulicher Entwürfe 

Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen 

Auslegungsbeschluss 
mit ortsüblicher Bekanntmachung 

eine Woche vor Auslegung 
Ort und Dauer der Auslegung, 

 sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen* verfügbar sind. 

In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass 
nicht fristgerecht abgegeben Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können. 

Öffentliche Auslegung: einen Monat 
Entgegennahme von Stellungnahmen 

(§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes  
mit Begründung: 

• Ziele und Zwecke der Planung 
• Umweltbericht als gesonderter Teil* 

• Verweis auf Anlage(n) 

Ortsübliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses (§ 10 Abs. 3 BauGB) 

 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan  

in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
 

Benachrichtigung aller Personen, Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange über die 

Behandlung der von ihnen vorgebrachten Anregungen 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
Annahme des Bebauungsplanentwurfes als 

Bebauungsplan 
Erstellung einer Zusammenfassenden Erklärung  

(§ 10 Abs. 5 BauGB) 

Beschluss des Gemeinderates über die Behandlung der eingegangen Stellung-
nahmen im weiteren Verfahren (§ 3 Abs. 2 BauGB): 
 
Bei Berücksichtigung: entweder 

 unerhebliche Planänderung → Fortgang des Verfahrens 
 oder  
 erhebliche Planänderung     → erneute öffentliche Auslegung 
 

Bei Zurückweisung:    Beibehaltung der Planung 


